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UMSATZSTEUERBEFREIUNG FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN 

 
Insbesondere für Privatpersonen wird der Erwerb von Photovoltaikmodulen 2024 günstiger werden, wo-
mit der Ausbau erneuerbarer Energien weiter gefördert wird. 
 
Grundsätzlich liegt der Umsatzsteuersatz für die Lieferung von Photovoltaikanlagen bei 20 %. Unternehmer im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes können im Regelfall die verrechnete Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend ma-
chen, nicht umsatzsteuerpflichtige Körperschaften sowie nicht unternehmerisch tätige Privatpersonen müssen  
die Umsatzsteuer jedoch zur Gänze tragen. Seit 01.01.2024 ist der Umsatzsteuersatz für die Lieferung von 
Photovoltaikmodulen unter gewissen Voraussetzungen von 20 % auf 0 % herabgesetzt. Die Regelung gilt 
für Lieferungen, innergemeinschaftliche Erwerbe, Einfuhren sowie Installationen von Photovoltaikmodulen ab 
01.01.2024 und vor 01.01.2026. 
 
Voraussetzungen 

Der 0 %ige Umsatzsteuersatz ist nur anzuwenden, wenn die Engpassleistung der Photovoltaikanlage nicht mehr 
als 35 Kilowatt beträgt oder betragen wird. Des Weiteren muss die Anlage auf oder in der Nähe von folgenden 
Gebäuden betrieben werden: 
 Gebäude, die Wohnzwecken dienen 
 Gebäude, die von Körperschaften des öffentlichen Rechts genutzt werden oder 
 Gebäude, die von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen mit gemeinnützigen,  

mildtätigen oder kirchlichen Zwecken genutzt werden. 
 
Montage und Installation von Photovoltaikmodulen 

Eine Photovoltaikanlage gilt als in der Nähe der oben genannten Gebäude gelegen, wenn sich diese beispiels-
weise auf dem gleichen Grundstück, auf Garagen, Schuppen oder einem Zaun befindet. Auch ist von der Nähe 
der Anlage auszugehen, wenn zwischen Grundstück und der Anlage ein räumlicher Nutzungszusammenhang be-
steht (zB einheitlicher Gebäudekomplex). 
 
Unselbständige Nebenleistungen, welche für den Empfänger der Leistung notwendig sind, um die Anlage zu be-
treiben, sind im gleichen Ausmaß wie die Lieferung von der Steuerbefreiung erfasst. Die Montage bzw Installa-
tion von Photovoltaikmodulen stellt beispielsweise eine solche Nebenleistung dar. Installationsarbeiten müssen 
direkt gegenüber dem Anlagenbetreiber erbracht werden, um dem 0 %igen Steuersatz zu unterliegen. Arbeiten, 
die auch anderen Stromverbrauchern, Stromerzeugern oder sonstigen Zwecken zugutekommen, unterliegen hin-
gegen nicht der Begünstigung. 
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Keine zusätzliche Flächenversiegelung 

Die Steuerbefreiung umfasst nur Lieferungen direkt an den Betreiber zu Zwecken des Betriebes. Lieferungen 
und Leistungen von Zwischenhändlern unterliegen hingegen unverändert dem Normalsteuersatz. Als Be-
treiber einer Photovoltaikanlage gelten jene Personen, die gemäß wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Anlage 
betreiben. Das bloße Eigentum an einer Photovoltaikanlage ist nicht ausschlaggebend und hat somit allenfalls In-
dizwirkung. 
Damit die vorübergehende Umsatzsteuerbefreiung von kleinen Photovoltaikanlagen auf Privathäusern bzw. öffent-
lichen Gebäuden nicht zu einer zusätzlichen Flächenversiegelung führt, werden nur solche Anlagen steuerbegüns-
tigt sein, die auf einem Hausdach oder einem nahestehenden Gebäude wie einer bestehenden Garage oder ei-
nem Schuppen - nicht jedoch auf einer freien Fläche - installiert werden. 
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